
für den Kreis Marienburg Westpr.
Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 93.

LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. I. Aufpracheiandie Bevölkerung

über

die Bedeutung und die Ausführung der Viehzähluug
am I. Dezember 1904.

Durch den Bundesratsbeschlußvom 22. v. Mis. ist die

sechste allgemeine Viehzähllmg im Deutschen Reiche auf den

I. Dezember d. Js. festgesetzt werden. Planmäßig sollte sie
3 Jahre später stattfinden; nachdem aber die fünfte Viehzählung,

welche eigentlicherst 1902 fällig gewesen wäre, zur Beschaffung
einer Reihe von unentbehrlichen Unterlagen für die Vorbereitung
der neuen Handelsverträgeauf das Jahr 1900 vorgerücktwar,
konnte man mit veraltetensAngaben über den Bestand und die

Zusammensetzungder Haupiviehgattungen nicht sieben Jahre
ankommen Die unausgesetzt wechselndeMenge und wachsende

Bedeutung des Viehftandes, der einen namhaften Teil unseres

Vollsvermögens bildet, für die Landwirtschaft, die Ernährung
und Kleidung der Menschen, für die Verwaltung und ver-

schiedene andere wichtige Zwecke ersorderte vielmehr dringend
eine Zwischenzählung.Verstärkt wurde die Notwendigkeit einer

solchen noch dadurch, daß infolge des Regenmangels des ver-

flossenen Sommers in manchen Gegenden des Reichsgebtetes
sich ein empfindlicherFuttermangel geltend machte, welcher dort

nicht ohne Rückwirlung aufs die Viehhaltung bleiben wird, so
daß die Kenntnis der in ihr eingetretenen, stellenweise recht
erheblichenAenderungen zwecks einer für die Folgezeit aug-

reichendenFleischversorgungnichtzu entbehren ist.
Die jetzige Erhebung ist wiederum eine zweifache. Sie

besteht vor allem aus einer Viehzählungmittleren Umfanges,
die sich auf Pferde- Miit-ers Sichan Schweine sowie Ziegen
nebst den wichtigstenUnterabteilungen der beiden ersteren Vieh-
gattuugen und der Schweine erstreckt- Für sie ist die Vorder-

seite der Zähllarte bestimmt, deren Rückseiteeiner Aufnahme
derjenigen Schlachtungen eingeräumt ist, bei denen kein Tier-

arzt oder Fleischbeschatereitle Schlachtvieh-—und Fleischbeschau
vorgenommen hat. Es sind das in der Regel die sogenannten
Hausschlachtungem welchenach dem Fleischbeschqugksktzezvom

«

Z. Juni 1900 von der Untersuchung befreit sind. »Bei der

bevorstehenden Viebzählunghandelt es sich also einzig und

allein um die Feststellng der währendder letztenzwölf Monate
vor der Zählung vom 1. Dezember 1903 bis zum 30. November

«1904 auf den einzelnen GehöftengrschlachtetenTiere, deren

Fleisch ausschließlichim eigenen Haushalte des Besitzers Ver-

wendung findet. Dagegen bleibt alles übrigegeschlachteteVieh,
welches »den gesetzlichenVorschriften,Polizeiverordnungenoder
örtlichenGemeindebeschlüssengemäßvor undnachder Schlachtung
der amtlichen Untersuchungunterliegt, außerBetracht, weil es

infolge einer neuerlich vom Bundesrate getroffenenAnordnung
von den Fleischbeschauern bereits vierteljährlichnachgewiesen
wird. Ja allen solchen Fällen, namentlich in den Städten

mit Schlachthauszwang, d. h. wo sämtlichesVieh im öffentlichen

Schlachthause geschlachtetrnd untersucht werden muß, bleibt

daher die Rückseiteder Zähllarte unausgefüllt. Es ist nun

Marienburg, den 26. November. 1904.

von nicht zu unterfchätzenderBedeutung, daß bei der gegen-

wärtig zum ersten Male erfolgenden Ermittelung der Schlachtungen
ohne Vornahme einer Schlachtvieh- und Fleischbeschau weder

Auslafsungen noch "Doppelzählungen vorkommen, weil ihre
Zahlen, zusammen mit denen der Schlachiungen der "einer

Untersuchung unterstellten Tiere, unter Berücksichtigungdes aus

dem Auslande eingeführtenFleisches, den Fleischoerbrauchüber-
haupt ergeben. Zuverlässigeund richtige Angaben über dieses
bisher völlig unbekannte Gebiet helfen mithin die nicht immer

leichte Fleischversorgung fördern und dienen zugleich zur Be-

leuchtung mancher wichtigen Fragen der öffentlichenGesund-
heitspflege.

«

—

Im übrigen ist bei der bevorstehenden Erhebung noch sorg-
fältig darauf zu achten, daß, abweichend von dem Verfahren
bei den Vollszählungen, die Viehzählung nicht nach Haus-
haltungen, sondern nach Gehöftenausgeführtwerden soll. Das

als Zähleinheit geltende Gehöft (Anwesen) lann auch nur aus

einem Hause bestehen. Jedes Vorwerl und jedes außer-halb
eines Gutshofes bezw. der Vorwerle gelegene Jasthaus Knechts-
oder Tagelöhnerhaus) und dergl. ist als ein besonderes Gehöit

zu betrachten. Jn die Zähllarte ist der gesamte auf dem Ge-

höfte (im Hause) vorhandene Viehftand und die Zahl aller in

ihm wohnenden viehbesitzendenHaushaltungen (Hauswirtschaften)
einzutragen Gehöfte und Haushaltungen, in welchenwährend
des letzten Jahres wohl Schlachtungen stattfanden, aber zur

Zeit der Zählung kein Vieh vorhanden ist, dürfen nicht als

viehbesitzende angesehen werden und bleiben deshalb in der

Spalte 4 der Kontrolliste sowie in den Spalten 4 und 5 der

Ortsliste unberücksichtigt.Gehöfteohne Vieh oder Schlachtungen
erhalten gleichfalls eine Karte, welche dann auf der Vorderseite
nur im Kopfe auszufüllen—und auf der Rückseite zu unter-

zeichnen ist. Es ist darüber zu wachen, daß innerhalb der

Städte zerstreut in Häusern oder auf Schiffen usw. vorhandene
vereinzelte Stück Vieh sowie Pferde in den Bergwerken nicht
übergangenwerden. -

Ebenso wie bei früheren wird auch bei der in wenigen
Tagen bevorstehenden Viehzählung eine rege Bet iligung der

Bevölkerung am Zählgeschäfteerwartet. Vor allem ist Selbst-
zählung,»nämlich die eigene Aussüllung der Zählkartendurch
die Hausbesitzer,Eigentümer,Pächter und Verwalter, wünschens-
wert. Das Gelingen der Zählung hängt indes nicht weniger
davon ab, daß sich überall eine recht große Zahl freiwilliger
Zähler melde, die bei Ausübng ihres Ehrenamtes die Eigen-
schaft von öffentlichenBeamten besitzen. Endlich ist noch in

geeigneter Weise, fsmamentlich durch Besprechung in den Ge-

meindeversammlungen und in den Schulen sowie durch die

amtlichen Blätter und die Tagespresse — welche letztere sich
durch die Verbreitung einer solchen Belehrung in ihrem Leser-
lreise ein großes Verdienst erwerben würde —- zur möglichst
allgemeinen Kenntnis zu bringen, daß die in den Zähllarten
enthaltenen Einträge zu keinerlei Steuerzwecken benutzt werden
dürfen. Die Angaben des einzelnen Viehbesitzers sind vielmehr
in den aus jenen zusammenzustellendenGesamtergebnissen,welche

seitens der Gesetzgebng und Verwaltung behufs Lösung wirt-



—-

fchaftlicher Fragen nnd für wissenschaftlicheUnterfnchnngen
Verwendung finden, nicht weiter erkennbar,

Berlin, den 18. November 1904.

KöniglichezStatistisches Burean.

,

B l e n ck.

Marienburg,den 24. November 1904.

Vorstehende Ansprachewird hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß gebracht.

-

X

Nr. 2. Als Erkennnnngszeichen für Mosis-Ihr-
zeuge des Regierungsbezirks Bromberg sind dem Herrn
ReaierungI-Präsidentettdaselbst die weiteren Nummern 201
bis 400 von dem Herrn Minister der öffentlichenArbeiten
überwiesenworden.

Danzig, den 9. November 1904.

Der Regierungs-Präsident
Marienburg, den 22. November 1904.

Vor-stehendeBekanntmachnng wird hierdurch zur öffentlichen
Kenntnis gebracht.

-

Nr. 3. Marienburg, den 23. November 1904.

Der Fußtixudarm Spehr zu Hovpenbrnch ist nachDarslub
Kreis Pntzig kommandiert. Seine Vertretung ist übertragen:

a. dem ber. Gendarmm Schessti bezüglich der Ortschaften
Hoppenbruch, Tragheim, Traiau und Warnun,

b. dem ber. Genbarmen Schneider bezüglichder Ortschaften
Heubuden und Simonsdorf.

«

Nr. 4.
. Marienburg, den 22. November 1904.

,

Die Wahl des Bauunternehiners Emii Goldmann zu
Thiergartsfelde zum Mitglied des Schnlvorstandes der

evangelischenSchule Thiergart wird hiermit bestätigt.

Nr. 5. Marienvn:-a, den 24. November 1904.

Dies-Schuhmeicherfran Ehlert aus Pe. Rosengnrt ift
X

172 »s-

znr Trichineubefchauerin für die Bezirke 16 n nnd 16 b be-
stehend aus den Ortschaften Grimmr, Pr. Königsdorf, Alt-
rosengart und Eschenhorst sowie zur stellvertretenden Trichinen-
schauerin für den Bezirk 16 c bestehend aus den Ortschaften
Baalau, Kuckuck,Marknshof und Thienzdorf bestellt worden-

Nr. 6. Marienburg, den 25. November 1904.
GJ sind gewählt und bestätigtworden:

a. zum Gemeinderat-stehen
GutsbesitzerMax Soenke in Schlablau

is. zu stellt-. Schöffem
Besitzer Wilhelm Hobmnnn in Campenan,
HofbesitzerHeinrich Conrad in Barendt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1. Die Rotlausfeuche unter den Schweinen des

WachtbüdnerzBarwich, Nenmünsterbergist erloschen und die

Stalldesinfektion ausgeführt Die Gehöftsperrewird hiermit
aufgehoben.
Bärwalde.»»»""den22. November 1904.

Der Amtsvorstehen

Nr. 2. Der Arbeiter Jakob Rnttkowski ans

Willeuberg, 27 Jahre alt, katholischer Religion, von mittlerer

Statue, ca. 5 Fuß 3 Zoll groß, mit dunkelblondem Haare,
entzieht sich seit längerer Zeit der Fürsorge für feine

Familie. ,

-

«

Sämtlich-e Polizei-Organe und Königlichen Gendarme
werden ergebenft ersucht, auf p. Ruttkowski zu vigilieren nnd
im Ermittelungssalle dem Amt hiervon Anzeige zu erstatten.

Amt Teffensdorf, den 18. November 1904.

Der Amibvorstehen

""«Drnckvon O. Halb - vMarienburg


